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   RUDERCLUB AEGERI 
       GEGRÜNDET 1991
REGELUNG FÜR DIE PLATZMIETE VON PRIVATBOOTEN IM BOOTSHAUS RCAe

1. Gegenstand der Vereinbarung:

Ein Clubmitglied, welches über ein eigenes Boot verfügt, kann bei entsprechendem Platzangebot gegen einen vereinbarten Mietzins sein Privatboot im Bootshaus unterbringen.


2. Haftung:

Der RCAe übernimmt bei Schäden an den Privatbooten keine Haftung. 

3. Lagerungsrecht:

Bei Eigenbedarf  seitens des RCAe verliert der Privatbootsbesitzer den Anspruch auf den Lagerplatz. Priorität geniesst der Bootspark des RCAe.

4. Kündigungsfrist:

Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate.

5. Reihenfolge der Kündigung:

Sofern der Vermieter eine oder mehrere der vermieteten Bootspläze für den

Eigengebrauch benötigt, so kündigt er mit einer Frist von 6 Monaten die von ihm beanspruchten Bootsplätze. Sofern der Vermieter nicht alle privaten Bootsplätze benötigt, so werden die Bootsplätze in folgender Reihenfolge gekündigt:

In erster Priorität wird demjenigen Mieter der Bootsplatz gekündet, welcher sein Privatboot den fortgeschrittenen RuderInnen (gemäss Liste im Bootshaus)des RCAe nicht zur Verfügung stellt.

In zweiter Priorität wird demjenigen Mieter der Bootsplatz gekündet, welcher den tiefsten Erfüllungsgrad der nachfolgenden Kriterien im Verhältnis zu den anderen Mietern erreicht:

a. Anciennität der Mitgliedschaft im RCAe

b. Dauer des Mietverhältnisses

c. Die Anzahl der in der vergangenen zwei Jahren im angemieteten Bootsplatz deponierten Boot geruderten Kilometer

6. Gültigkeit:

Diese Vereinbarung tritt am 18.März 2006 in Kraft.

Ort/Datum: Oberägeri, 18.März 2006

            Präsident RCAe                                    Vizepräsident RCAe

